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Der Tannenbusch bei Chransdorf 
(Gemeinde Altdöbern: .Kreis Calau/Niede rlausitz) 

Von FRITZ BON I S CHI Großräschen N.-L. 

Die schlichten Schönheiten der Kulturlandschaft um Altdöbern sind dem 
Naturfreund insbesondere aus dem nahen Senftenberger Bergbau- und In
dustriegebiet. ein schier unersetzlicher Born der Freude und Entspannung. 
Schon südlich Altctöbe.rn überrascht die anmutige Lage des kleinen Weilers 
ehr ans d 0 r f inmitten einer ausgedehnten Forst.gemarkung. Leider haben 
die Folgen des furchtbaren Krieges hier in dieser Beziehung manch schweres 
Opfer gefordert. So ist heu te auch der etwa 130 jährige herrliche Fichten
bestand jm "Tannenbusch" hart am Südrand des DOI"fes dahin, dessen tiefes 
Schwarzgrün die Wiesenstücke zwischen den wenigen, verstreut liegenden 
Häusern des Dörfleins und am sanften Hang südöstlich der früheren Ober
försterei in der vergoldenden Flut der Sonnenstrahlen um so leuchlender 
grün erscheinen ließ. Der Chransdol'ferTannenbusch war einer der Al'ealvor
posten des natü r li chen Vorkommens der Fichte (Picea excelsa), die ja in 
unserer Gegend von ihren Standorten in den Mittelgebirgen in die Niede
rung herabsteigt'). Zwar deutet der Name sogar auf die anspruchsvollere 
Wejß- oder E<lelt.anne (Abies alba) hin, doch besagt dies zunächst nichts, da 
die Fichte mundartlich oft Tanne genannt wird und ja auch allgemein die 
Bezeichnung "Rollannefl trägt. Daß ein von der Natur so gesegnetes Fleck
chen Erde nicht" nur ästhetischen und wissenschaftlichen Wert' besilzt, zeigen 
die langwierigen Prozesse, die in den vel'gangenen Jahrhunderten um das 
Nutzungsrecht gerade dieses Tannenbusches geführt wurden~) 3), obwohl er 
mit rund 20 ha nur etwa ein Fünfzigstel der Gemarkung Chransdorf um
faßte, oder, wie es 1661 heißt, kawn einen halben Büchsenschuß weit wal'. 

Chransdorf haUe zu Anfang des 16. Jhs. zur Herrschaft Dl'ebkau gehört 
und wal' damals von denen v. KÖCKRITZ zusammen mit dem e ntfernt 
liegenden Dorf Bl'odtkowitz (NW. Drebkau) an die Familie v. ZABELTITZ 

53 



verpfändet worden und später ganz an s ie übergegangen. Mit dieser Ver
äußerung muß das merkwürdige Verhältnis irgendwie in Zusammenhang 
stehen, daß sowohl Chransdorf wie auch Brodtkowitz bis 1815 nicht zum 
Calauel' Kreis, sondern als abgelegene Exklaven zum Spremberger Kreis 
zählten. CASPAR v. ZABELTITZ auf IIImersdorf (Kr. Cottbus) verkaufte 
Chransdorf 1626 wieder an ei.nen Zweig der Familie v. KOCKRITZ, der 
damals in Tranitz (0. Cottbus) und später in Kaschendor! NW. Drebkau (im 
18. Jh. schließlich in Groß-Jauer, öst!. Chransdorf) ansässig war. Mittler
weile wal' auch der übrige Besitz der Herrschaft Dl'ebkau arg zersplittert. 
Denen v. KOCKRITZ gehörten im 17. Jh. nur noch ~ des Städtchens und 
Teile der wgehöl'igen Dörfer, während die anderen Anteile an die v. WIE
DEBACH zu Steinitz (8. Drebkau) und vor allem an die Geschwister v. CAR
CHES adel' CHARCHESIEN aU.fGreifenhain (W. Drebl<au) ·gefa llen waren 4). 

Im .Jah re 1657 beklagte sich HIERONYMUS v. KOCKRITZ auf Koschen
clorf über die letzteren, daß sie in seinem "Granßdormschen Pusche" eine 
zjemliche Anz.:,hl Erlen niedergeschlagen hätten, obwohl sie darin keine 
Holzungs-Gerechtigkeit besäßen und ihre Grenzen sich nicht bis dahin er
streckten 2). Dagegen gaben die Geschwister v. CARCHESIEN an, daß der 
stracks hinter den Chransdorfer Gehöften liegende Busch von der 150 Jahre 
zurück liegenden Verpfändung des Dorfes ausgenommen gewesen sei und 
bei Dl'ebkau verb'ieben wäre. Den Dl'cbkauer Teilungen e ntsprechend 
gehöre er' zur HiPfte ihnen, 'also nach Gl'cüenhain, während die andere 
Hälfte dem Köckl'itzer Anteil zu Drebkau und denen v. WIEDEBACH 
gemeinsam zukäme. Durch die Aussagen von Zeugen, die sich jedoch in der 
Hauptsache aus Greifenhainer .Einwohnern zusammensetzten, bekräftigten 
sie ihre weitgehend detaillierten Angaben, von denen manche für uns inter
essant sind. Die Teilungslinie durch den Busch würde durch den Steig nach 
Senftenberg gebildet. Zweifellos ist dies der heutige Weg von Chransdorf 
durch den Tannenbusch nach Süden, der nördlich der Gl'cifenhainer Kohlen
bah n die Chaussee nach Senftenbcl'g erreicht. Der Teil rechts des Fuß
steiges oder nach Bal'zig zu bzw. gegen Abend sei. cal'chesisch, die linke 
oder östliche Seite nach Jauer zu gehöre zu Drebka u und Steinitz. Die 
Zeugen bestätigten die Behauptung, daß diese angeblichen Besitzer, nament
lich die v. CARCHESIEN, im Busch stets ungehindert geholzt und die 
Stämme, Stangen und Reiser nach Greifenhain bzw. Drebkau geführt 
hätten. Dieser Zustand sei den ältesten unter ihnen seit bis zu 60 Jahren 
bekannt. Die v. CARCHESIEN hätten sogar stets einen Chl'ansdorfer Ein
wohner als Förster über ihren Busch gehalten und besoldet, der auch den 
Vogelfang da rin auszuüben hatte und bei dem die Gl'eifenhainer Hofeleute 
herbergten, wenn sie zum Holzhauen in Chransdorf waren. Drei der Förster 
oder Buschwärter werden namentlich aufgerührt. Einer' von ihnen, der 
Gärtner 'HANS SCHEITZIG - man nannte ihn den Wallensteiner und er 
habe etwas gehinkt - sei um 1644 gestorben. 
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Tatsächlich erwähnen die Drebkauer Leh nbriefe bis 1623 auch die "Heyde 
Val' Kransdol'f" als Zubehör, und A. v. WIEDEBACH auf Steinitz ist sogar 
noch 1650 ausdrücklich mit dem dritten Teil daran bele hnt worden. Die 
v, CARCHESIEN hatten sich bei einer Teilung nun wieder ihres Antei ls 
H, Vergleich von 1632 dahingehend geeinigt, daß ANTON IUS v. C. zu Dl'eb
kau den dortigen Busch, die Geschwister zu Greifenhain aber den Anteil 
der Familie am Chransdorfer Busch erhalten sollten. Ihre Leh nbriefe er 
\vähnen ein soIdles Besitzstück jedoch nidlt. 

Der Besitzer von Chransdorf, H. v. KOCKRITZ zu Koschendorf, ant
wOrtete zunächst mi t der Vorweisung des Kaufvertrages von 1626, der wie 
seines Vaters Belehnungsurkunde von 1630 und sei ne eigene von 164 1 aus
drücklich erwähnt, daß von jeglichem Zubehör des Dorfes: sei es an .,Triff
ten, Wäldern, P ü s c h e n Co), Streichern ... Diensten, Rechten, Zinsen 
usw. grundsätzlich nichts ausgesch lossen sei. Der Auszug des Chl'ansdorfel' 
Busches von der Verpfändung des Dorfes sei durch die Beendigung des 
Pfandvel'hältnisses aufgehoben. Nach 1626 sei daher niemand außer sein 
Vater und er selbst mi t diesem Busche belehnt worden. v. W1EDEBACHs 
Belehnungsurkunde von 1650 führe ja nicht. den Busch, sondern eine "vor 
CranßdorFf gelegene heyde" au f. Aber "eine Heyde bestehet hiesiger Landes
ar t nach in solchen Bäumen. welche auff dem trucke nen wachsen. Ejn PUSdl 
aber bestehet in solchen lebendigen Holze, soan wässer igen orten wächset". 
Auf diese zutreffende Unte rscheidung gi ngen wedel' die Beklagten noch die 
Obel'amtsregiel'ung in Lübben ei n. Da die e igen tlid,e Chransdol'fer Heide 
jedodl westlich des Dorfes, von Dl'ebkau und Greifenhain aus a lso hinter 
dem Dorfe liegt, dürfte mit de r "Heide vor Chransdol'fu u. E. wohl doch der 
strittige Ta nnenbusch gemeint sein. Der Kläger wies weiter auf die auch 
von der he utigen Geschichtsforschung immer wieder festgestellte Tatsache 
h in, "daß eUiche stücke von altershero in den Lehenbrieffen stehen 
bleiben", a lso nid,t mehr bestehende Zustände bei einer erneuten Beleh
nung doch fo rmelhaft wieder aufgenommen würden. In den vie le .Ja hre 
s ich hinziehenden Verhan<ilungen brachte e r u. a. noch vor, daß die Usur
pationen in der Kriegszeit ohne sein Wissen geschehen seien. Da der strit
tige Busch nicht an der Grenze von Chransdorf, sondern hart am Dorfe und 
die ChransdoJ'fer Äcker "hinter diesem Püsdlle in umb das Dorff und Pusch 
hel' umb" lägen, so müßte, wenn er einem Fremden gehör te, ihm dies be
kannt sein und aus seinen Kauf- und Lehnbl'iefen hervorgehen. Dennoch 
wurde 1664 in Lübben ein Redltsspl'Uch der Schöppen zu Leipzig publiziert, 
der den Beklagten die Holznutzung in dem "Pusche bey Cranßdorffu we iter 
zubill igt. 

H. v. KÖCKRITZ war natürlich nich t gesonnen, di e sich aus diesem Ur
tei l ergebenden Servituten sich a ufbürden zu lassen. EI' bot einige seiner 
Chransdorfer Untertanen als Zeugen auf. Bei der gerid1tlichen Vernehmung 
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sagten sie aus, daß sie es nicht anders wüßten, als daß I-1IERONYMUS v. K. 
d. Ält. ChransdOl'f damals mit allem Zubehör und ganzer Flur gekauft habe 
und daß ihnen nichts bekannt sei, daß der 'l'annenbusch beim Dorfe oder 
irgendein Nutzungsred1t darin davon ausgenommen sein soll te. Ihre Not
durft an Holz hätten sie stets daraus geholt, nur das Bauholz bliebe der 
Herrschaft vorbehalten. Schließlich wird bezeugt, da ß die Gemeinde zu 
Ch ra nsdorf auch jederzeit die H.utung im TannenbusB1 hatte lind noch jetzt 
(t664) ausübe. Dies wurde übrigens von den Zeugen der Gegenpartei schon 
f1-üher indirekt bes tätigt, indem sie hervorhoben, daß während des Vogel
fanges im Tannenbusch durch den carchesischen Förster d ie Chransdorfe r 
Leute .nicht darin hüten durften. Wie wir sehen w~l'clen, ist ihnen dieses 
Recht hundert J a hre später von der Gutsherrschaft streitig gemacht wor
den. - Die erneuerte odei.· "verbesserte" Klage des H. v. KÖCKRITZ setzte 
den Pl'ozeß fort, über dessen Verlauf die Grcifenhainer Geschwister 
nach und nach dahinstarben, zuletzt noch SARA v. CARCI-IESIEN. 1673 
end'ich wurde der Käufer des c8rchcsischen Erbes, ei n v. LOBEN zu Geisen
dol'f (SW. Drebkau), durch ein Urteil des Landgerichts der Niedel'lausilz 
zum Nachgeben g€'.lwungen. Doch auch diesel' wollle sich nicht zufrieden 
geben und forderte von dem Drebkauer CARCHES ei ne Teilung des dor
tigen Busches als Ersatz für den verlorenen Chransdorfer Ta nnenbusch. 

Während die Akten aus den ersten Jahren des Prozesses nur allgemein 
, '0111 "Kranßdorffel' Pusch" sprechen, wird er in dem Bericht übel' einen 
1664 a bgehaltenen Loka1termin erslmalig als "Tannen- oder Fichten-Puso:h" 
hezeichnet. Seit diesel' Zeit kommt dann durchgängig der noch heute für 
die bell'. FOl'stabt. 104 geläufige Name in Amvendung. Die nur einmal auf
tretende Doppelbezeichnung scheint zunächst die Gleichsetzung von Fich te 
und Tanne mit der Rotlanne. also ebe n der Fichte, zu bestä tigen. Im gleichen 
Protokoll von Hi64 werden jedoch neben Erlen und 'Fichten, die "bis in die 
Gegenwart den Tannenbusch bildeten, auch Ta n n e n erwähnt und deut
lich von den le tzteren gesch ieden. Die Bezeichnung "Ta nne n- oder Fichten
busch" dient nun geradezu als Beweis dafür, da ß wirklich diese Holzal'ten 
und mit den Fichlen nicht etwa Kiefern, wie dies in der Niedertausitz im 
landläufigen Sinne oft geschieht, und mit den Tannen Fichten gemeint sein 
können; denn eine Herausstellung des Waldstückes als Fichten- oder K ie
fernbusch ist völlig unwahrscheinlich. Tannen allei n werden im Tan nen
busch auch schon vorher mehrfach genannt. So ist in den Zeugenaussagen 
von 1659/60 z. B. von einer großen hohlen. mit einem Kreuz versehenen 
Tanne am Senrtenbergel' Steig die Rede, dem sog. "J enigbaum", der die 
Grenze im Busch bezeichnet habe. Der erwäh nte Bericht von 1664 enthält 
ferner die Wendung, die Grenze des Tannenbusches verlaufe u. a. zu dem 
"ZippeI des Weiß Ta nnen Pusches". Ebenso besagt eine a ndere AktensteIle, 
daß Junker CHRISTOPH (v. KOCKRITZ) auf Brebkau nach dem letzten 

56 



Stadtbrand 6) für den Wiederaufbau der I-Iofscheune "weiß Tannen" aus 
dem Chransdol'fer Busch anführen ließ. Damit ist der Beweis fü r das ehe
malige natürliche Vorkommen aud1 der Ta n n e (Abies al.ba.) bei Chrans
dorf erbracht. 

Als nördlichster Vorpostensiandol't der Weiß- oder Edeltanne im Kreis
gebiet Calau-Senftenberg wal' bisher ein Vorkommen nahe bei Rauno 
(N. Senftenberg) bekannt, das vor drei Jahrzehnten das Schicl,sal des Dorfes 
teilte, indem beide dem Braunkohlenbel'gbau weichen mußten. Dieses 
Tannenvorkommen läßt sich übrigens schon für das 16. Jh. melll'fach nach
weisen, und eine Quelle von 1591 nennt in diesem Holz ausdl'ücJdich 
Tannen, Fichten und Kiefern nebeneinander'). Tannen gab es nach den 
gleichen FOl'stbeschl'cibungen auch in dem kleinen Hölzlein hinter der 
Lepacksmühle bei Büc!,gen (das heutige Khlbhaus BKW in Großräschen
Süd), reid1lich 1 km nördlich vom Raunoer Bauhölzlein 8). Unser Nachweis 
von Abies alba für den Tannenbusch bei Chransdorf schiebt die Grenze 
ihrer natürlichen Verbreitung noch weiter nach Norden. Mit 51 0 38' n. Br. 
bleibt dieses einstige Vorkommen kaum 2 km hinter dem nördlichsten Punkt 
ihrer Gesamtvel'breitung zlIl'üd<, dem Prcschenel' Mühlhusch S. Forst, in 
dem die Tanne noch heute neben der Fichle und Kiefer anzutreffen ist. Es 
wä re interessant, zu untersuchen, ob sich die Tanne ehemals etwa auch 
in den weiter nÖl'dlich gelegenen li'ichten-Vol'postengebieten, die nach der 
Tanne benannt sind, der Fichte beigesellte: im "Tannenbusdl" S. Ca sei 
(NO. Altdöbern), der durch den Tagebau Gl'eiienhain verloren gegangen ist, 
im "Tannenbusch u bei Groß-Meßo\\' W. Calau oder gar im "Tannenwald" 
bei Dl'achhausen N. Cottbus. In diesem Zusammenhang sei noch auf den 
sorbischen Namen Jedlisdltsche des ehern. Vonverl<s Niedergut bei Weißack 
NW. Forst hingewiesen, der von jedla "Tanne" abzuleiten ist O), während 
in der Niederlausitz sonst, und zwal' gleidlfalls nur vereLnzelL, der sorbische 
Flurname Skl~ok ("Fichte") begegnet, der z. B. für die Försterei Tannenwald 
bei Drachhausen gebraudlt wird. 

Wir kehren nun zu r Geschichte des Chransdorfer Tannenbusches zurück. 
\"Iie schon angedeutet, entbrannte um ihn im 16 Jh. ein neuer Rechtsstreit::), 
diesmal zwischen der Gutsherrschaft, Frau CH. E. ZUCKER geh. v. KOCK
RITZ 10), und der Gemeinde, die damals nur aus den zwei Kossäten HANS 
RICHTER und HANS LEHMANN bestand. Erstere nahm sich 1768 heraus, 
den Einwohnern das Hüten im "Tannen Püschgen" ZlU untersagen, indem 
sie behauptete, daß außer der Gel'ichtsherl'schaft niemand etwas darin zu 
tun habe, da es von "undenklichen Jahren her" der jedesmalige Gu.tsbe
sitzer von Chl'ansdol'f zu alleiniger Nutzung gehabt und die Hutung darin 
niemals gestattet habe. Den beiden Untertanen ließ sie dUl'ch ihren Jäger 
die weiterhin eingetriebenen fünf Pferde wegnehmen, von denen nur drei 
wieder zurückgegeben und die beiden übrigen als Pfand behalten. wurden. 
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RICHTER und LEHMANN wandten sich in ihrer Not an den Landesherrn 
und betonten, daß sie "in dem Tannen Pusch zu Crahnsdorf gleich bey dem 
Dorfe hinter die [ !] Gär ten" mit ihren Ochsen und Pferden seit undenk
lichen Zeiten ohne den geringsten Widerspruch gehütet hätten. Wie sehr 
sie in ihrem Recht waren, ist uns aus den ä lteren Prozeßakten bekannt. 
Dennoch erhielten sie ihre Pferde trotz mehrmaliger Aufforderung der 
ZUCKER durch die Oberamtsregierung unter Androhung von Strafe nicht 
zurück, obwohl die Erntezeit begann. Das Hüten im Tannenbusd1 könne 
jetzt auch n icht erlaubt werden, a ntworte te diese, da der Busch altershalber 
größten teils niedergeschlagen und abgeräumt sei und gemäß den landes
herrlichen Mandaten zum jungen Anflug verhegt werden müsse. 

Tn immer erneuten Eingaben forderten die Geschädigten ihr Recht. Nicht 
nur d ie P ferde wa.ren ihnen unentbehrlich, aud1 auf die Hutu ng im Tan
nenbusch konnten sie keinesfalls verzich ten. Die aufgebotenen Zeugen be
stätigten, daß sie außerdem nur noch wenige und geringwer lige, in lauter 
~andi ger Heide und Straudnverk bestehende Hutung besaßen. Das Hüten 
im "Tannen-Püschgen" sei Ihnen früher niemals verwehr t worden, obwohl 
"damahls mehr Unter thanen, folglich auch mehr P ferde und Rind-Vieh da
selbst gewesen" wären, d ie zusammen mit dem Vieh der Gutsherrschaft 
im Tannenbusch gehü tet wurden. Nur zur Vogelfangszeit durften sie vier 
Wochen la ng nicht ins Holz gehen, heißt es wie in den älteren Prozeßakten, 
die den Klägern übrigens nicht bekann t geworden si nd. Bei Verhegung des 
Busches zum jungen Anflug hätten ihnen lt. kurfürstlichem Mandat andere 
Hu tungsplä tze angewiesen werden müssen. Doch auch die Schonung des 
Anfluges sei nur ein Vorwand, da die Beklagte selbst ihr Vieh, ja sogar 
die Ziegen, dort grasen ließe. Mehrmals beteuerten die beiden Einwohner, 
daß, wenn ihnen ihre Hutung genommen würde, sie völlig ruiniert und ge
nötigt wären, ihre Hütten stehen zu lassen und den Bettelstab zu ergreifen, 
obwohl sie ohnehin blutarme Leute seien. Das 'ihnen zugeWgte Unrecht 
wurde schließlich so offensichtlid1, daß die Obel'amtsregierung in Lübben 
nicht umhin konnte, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Nach Jahres[rist 
waren dann zwar die Gerichtsunkosten vom Rechtsbeis tand der ZUCKER an 
die Kläger beza hlt, abe r die Pferde hatte die Gutsbesitzerin bereits weiter 
veräußert. Der Taxwert mußte durch den Ge leitsmann von ihr ei nge trieben 
werden. 

über das Vorhandensein von Ta n ne n geht aus diesem Aktenslück 
nidüs hervor, was jedoch darin begründet sein ka nn, daß es sidl um das 
Hutungsrecht, und nicht, wie im 17. Jh., um die Holzung 1m Tannenbusch 
handelte. über das restliche Altholz darin ,hören wir nur, daß es dem Ab
s te rben nahe und z. T. auch schon angewiesen wal'. Nach einern Gutach ten 
des Senrtenberger Oberförsters MAYE vom 10. 11.1768 bestand der junge 
Anflug aus Birken, Eichen, Erlen, Kiefe l'O und Fichte n. 
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